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Allgemeine

Schweizerische Militarzeitung.

Organ der schweizerischen Armee.

XXXVIl. Jahrgang. Der Schweizerischen Militirzeitschrift LVIL. lahrgang.
Nr. 22. Basel, 30. Mai. 18S91.
Erscheint wichentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr., 4. Bestellungen direkt an ,Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Baset“. Im Auslande nchmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an,
Verantwortlicher Redaktor: Oberst von Elgger.
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Betrachtungen iiber den Zusammenstoss
in Fourmies am 1. Mai 1891

Im gegenwirtigen Augenblick, wo bei uns in
Folge der traurigen Vorginge, welche in Lugano
letates Jahr stattfanden, die Frage vielfach be-
sprochen wird, in welchen Fillen das Militar
das Recht, wir mochten sagen auch die Pflicht
habe, von den Waffen Gebrauch zu machen, sind
die Vorginge in Fourmies am 1. Mai dieses
Jahres sehr geeignet, unsere Aufmerksamkeit zu
fesseln.

Fourmies ist ein kleines industrielles Stidtchen
im Norden Frankreichs an der belgischen Grenze.
Die jenseits letzterer stattfindende Arbeiterbewe-
gung mag in demselben einige Aufregung verur-
sacht haben. Am 1. Mai, welcher von der inter-
nationalen Oberleitung als allgemeiner Arbeiter-
feiertag erklart wurde, kam es in Fourmies erst
7zu Ausschreitungen und endlich zum Zusammen-
stoss.

Ein Augenzeuge hat in der ,Kélnischen Zei-
tung“ berichtet: ,Am Morgen waren mehrere Ar-
beiter verhaftet worden, die den Versuch gemacht
hatten, die nicht feiernden (Genossen der Fabrik
Sans Pareille zum Einstellen der Arbeit zu zwin-
gen. In Folge dessen herrschte grosse Erregung.
Dichte Mengen, die mit Kniitteln bewaffnet
waren, belagerten Nachmiftags das Rathhaus
und das Polizeigebdude; immer wieder ertéonten
die Rufe: ,Gebt uns unsere Briider heraus!®
Nieder mit den Fabrikanten! Wir brauchen
Blut ! Mehrmals griffen die Polizei und die Gen-
darmen die Arbeiter an und (die Gendarmen)
feuerten ihre Revolver in die Luft ab, um die
Massen abzuschrecken. Die Soldaten, etwa 100

Mann des 84. und 145. Inf.-Regts., standen mit
gefilltem Bajonnett zum Angriff bereit da. Gegen
6 Ubr iberschiittete ein Steinhagel das Militar,
dann schien die Menge sich zuriickziehen zu
wollen, ging aber nochmals gegen die Soldaten
vor; wiederum wurden die letztern mit Steinen
bombardirt; ein Offizier, der einen der Stein-
wewor entwaffnen wollte, wurde bei der Kehle
gefasst und fortgeschleift, seine Leute suchten
ihn zu befreien, ein nemer Steinhagel war die
Antwort. Und nun less der Kommandant die
vorgeschriebene dreimalige Aufforderung zum
Auseinandergehen geben, jedoch, wie es heisst,
ohne vorherige Ankiindigung durch Trommel-
wirbel. Als die Aufrihrer dem Befehl nicht
gehorchten, erfolgte eine Salve mit Hochanschlag,
dann wurde scharf geschossen. Die Menge stob
auseinander, aber etwa 40 Todte und Verwun-
dete blieben auf dem Platz. Die Verwundungen
durch die aus nichster Nahe abgefenerten Lebel-
geschosse waren schrecklich, mehreren Getroffenen
war der Schiadel vollstindig auseinander ge-
sprengt. Die Hauser Nr. 2 bis 44 der Rue des
Oeillets sind von Kugeln durchbohrt und nach
den Lochern zu schliessen, miissen viele Soldaten
in die Luft gefeuert Haben. Am folgenden Tage,
am 2. Mai, herrschte furchtbare Erregung; die
Menge, besonders die Weiber, beschimpfte
die Soldaten, zischte sie aus und sang revo-
lutionire Lieder. Viele Arbeiter trugen Trauer-
abzeichen und hielten sie hohnend den Soldaten und
Offizieren unter die Nase. Alle Gesellschaften, die
Schiitzenvereine, die Feuerwehr, die Musikvereine
u. 8. w. lieferten ihre der Stadt gehérigen Waffen
und Instrumente auf dem Rathhause ab und
wurden von der Menge mit Beifallklatschen em-
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Die Geistlichkeit leistete allenthalben
den Verwundeten hilfreichen Beistand.

»Am 3. Mai fand die Beerdigung der bei dem
Zusammenstoss am 1. d. Mts. getddteten 9 Per-
sonen unter grosser Betheiligung statt. In dem
Leichenzuge, der an zwei Kilometer lang war,
befanden sich verschiedene Arbeitervereine, welche
rothe oder schwarze mit Krepp umwundene
Fahnen trugen. Auf dem Friedhof nahmen
mehrere Sozialisten zu heftigen Reden das Wort.
Die Rube ist sonst in keiner Weise gestort worden.*

Die ,France militaire* in ihrer Nummer vom
6. Mai bespricht in angemessener Weise diesen
traurigen Tag, welcher wie viele solcher Volks-
manifestationen mit Liedern angefangen und mit
Blut geendigt hat. Sie weist pach, wie die
Offentliche Meinung immer geneigt ist, den
Truppen Unrecht zu geben.
Missigkeit (modération), so wird ihr Mangel an
Festigkeit und Entschlossenheit vorgeworfen. —
Handelt sie in dem Fall nach dem Reglement,
so wird ihr thierische Rohheit und ihrem Chef
Mangel an kaltem Blut vorgeworfen. Es wird
sodann die in der Presse aufgeworfene Frage be-
gprochen, ob der Kommandant im vorliegenden
Falle das Recht hatte, ,Feuer* zu kommandiren,
ohne eine dreimalige Aufforderung jedes Mal von
einem vorausgehenden Trommelwirbel begleitet,
zu erlassen. — Die oben erwihnte Militar-Zei-
tung ist der Ansicht, es sei kein Zweifel, dass
der Truppenkommandant in Fourmies, in der
Lage, in welcher er sich befand, nach dem
Wortlaut des franzosischen Reglements keine
Aufforderung zu erlassen hatte. Art. 74 des
Platzdienstes sage: ,Im Falle eines Angriffes
hat der Kommandant der Wache (oder der Be-
reitschaft) seinen Posten mit allen Mitteln ent-
schlossen zu vertheidigen....¢ und Art. 178,
welcher die Aufforderungen behandelf, sagt: ,Im
Falle von Unruhen und ausgenommen den in Art.
74 erwahnten Fall, in welchem die Truppen
Gegenstand eines Angriffes sind und sich auf
alle mogliche Weise vertheidigen miissen, sollen
sie fir Herstellung der Ordnung nur in deu
durch das Gesetz vom 7. Juni 1848 vorgesehenen
Fillen, von den Waffen Gebrauch machen.®

Die Truppe ist daher in dem Falle eines An-
griffes (agression) ermachtigt, ,ohne Auffor-
derung® von den Waffen Gebrauch zn machen.
Die ,France militaire® untersucht, ob dieser vor-
liege, und spricht die Ueberzeugung aus, dass
dieses der Fall sei, obgleich die dienstliche En-
quéte noch nicht beendet ist. ,So viel stehe
fest, dass die Truppe mit Steinwiirfen ange-
griffen wurde und dass ein Soldat mit gespal-
tenem Kopf (téte fendue) stiirzte, bevor die Trup-
pen zum Angriff dbergingen. Wenn die Mani-
festanten mit den Soldaten Leib an Leib zu

pfangen.

Handelt sie mit.

ringen anfingen, um ihnen die Gewehre zu ent-
reissen, wie Augenzeugen bestatigen, wihrend
andere die Offiziere angriffen und sie von den
Truppen abzudringen suchten, lisst sich der Fall
des Angriftes schwer in Abrede stellen oder
man miisste dann den Truppen ein fiir alle Mal
verbieten, von ihren Waffen Gebrauch zu machen.
Ausser in dem Fall des Angriffes sei es der
Maire oder Polizeikommissir, welchem es in der
dreifarbigen Schérpe zufalle, die vorhergehenden
Aufforderungen zu erlassen und wirklich miisse
jeder derselben ein Trommelwirbel oder Trom-
petensignal vorausgehen. Man mache zwei Auf-
forderungen, wenn die Ansammlung bewaffnet
ist, und drei, wenn sie unbewaffnet sei.“

Wir haben uns mit den Vorgingen in Fourmies
und den Ausfihrungen der ,France militaire®
eingehender beschaftigt, da bei uns das Erlassen
von Vorschriften iiber das Verhalten der Truppen
bei Unruhen eine Tagesfrage bildet. Wir wollen
noch einige Bemerkungen an das Gesagte kniipfen.

Man wird die in Frankreich bestehende Vor-
schrift, dass der Beamtete, welcher die Auffor-
derung erlasst, die Schirpe mit den National-
farben tragen miisse, vielleicht licherlich finden;
dieselbe ist jedoch nach unserer Ansicht zweck-
méssig. Man soll den Beamteten nicht mit
einem gewdhnlichen, zur Ruhe mahnenden Biirger
verwechseln. Leben und Tod hingen von Beach-
tung oder Nichtbeachtung seiner Worte ab. Aus
diesem Grunde soll man jedem Irrthum vorbeu-
gen — aber eine solche Binde sollte auch stets
vorhanden sein und dafiir thiisste schon in ruhigen
Zeiten dadurch Vorsorge getroffen werden, dass die
Beamteten bei feierlichen Anlissen in der Schérpe
mit den Landesfarben erscheinen.

Ganz unzweifelhaft erscheint uns, dass der
Truppenkommandant in Fourmies nieht nur be-
rechtigt, sondern zum Waffengebrauch ver-
pflichtet war. -

Sobald die Volksmasse mit den Truppen Leib
an Leib zu rihgen anfing, musste «die Schuss-
waffe gebraucht werden. Der Schmach, entwaffnet
zu werden, darf sich eine Truppe nicht aus-
setzen.

In Nr. 13 dieses Jahrgangs haben wir die Vor-
schlige des Herrn Oberstlient. Biihimann iber
Anwendung der Waffengewalt gebracht. Nach

| Art. 3 derselben wire es zweifelhaft, ob ein

Kommandant in einem #hnlichen Falle zum Ge-
brauch der Schusswaffe berechtigt wire. Wenn
man schon Vorschriften tiber das Verhalten der
Truppen in so schwierigen Fillen erldsst, missen
diese ganz bestimmt sein und dirfen keinen
Zweifel aufkommen lassen.

Herr Oberstlieut. B. sagt: ,Der Gebrauch der
Schusswaffe tritt nur dann ein, wenn die andern



Waffen unzureichend sind, oder wenn die Truppe
beschossen wird,*

Die Ansichten werden pachtriglich weit aus
einander gehen, wann der Moment eintrete, ,dass
die anderen Waffen unzureichend sind,“ und die
Zweifel werden noch erhoht durch den Nachsatz
,wenn die Truppe beschossen wird.* Dieser
schwicht den Vorsatz ab und konnte sogar bei
einem wenig entschlossenen Kommandanten die
Meinung erwecken, dass di¢ Truppe warten miisse,
bis sie beschossen werde.

Unser 1880 in Nr. 21 gemachter Vorschlag,
neu abgedruckt in Nr. 14 dieses Jahrganges er-
scheint bestimmter. Die beziigliche Stelle (8. 112)
sagb: ,Von den Feuerwaffen ist Gebrauch zu
machen, wenn die Trappe beschossen wird oder
Gefahr lauft, durch die grosse Zahl,
von welcher sie angegriffen wird,
iberwiltigt zu werden.“

Nach dem Wortlaut dieser Stelle wire ein
Truppenkommandant, der in eine ahnliche Lage,
wie derjenige in Fourmies, kime, unbedingt zum
Waffengebrauch nicht nur berechtigt, sondern
sogar verpflichtet.

Das Hochschiessen hat sich in Fourmies ebenso
wirkungslos erwiesen, wie schon in hundert an-
dern Fillen in friherer Zeit. Am FEnde wird
dennoch das Scharfschiessen nicht vermieden wer-
den konnen. '

Das Verderblichste ware, wenn ein Reglement
bestimmen wiirde, dass erst hochgeschossen wer-
den miisse. In diesem Falle wiirde die aufrihre-
rische Menge erst recht zum Widerstand ver-
leitet. Es wiirde dadurch beférdert, was man
vermeiden will.

Um den Gedanken nicht aufkommen zu lassen,
dass es ungefahrlich sei, die Truppen anzugreifen,
haben wir in unserer angefihrten Arbeit (S. 112
d. J.) die Bestimmung aufgenommen: ,Blind-
und Hochschiessen ist verboten.®
Wenn diese Bestimmung bei Unruhen, Okkupa-
tionen u. s. w. verlautbart wird, weiss Jeder-
mann, dass es Ernst gilt.

Um das Blutvergiessen auf das Nothwendigste
zu beschrinken, sind in obenerwihntem Artikel
die weitern Bestimmungen beigefiigt worden, nur
eine kleine Abtheilung schiessen zu lassen. Bei der
Abneigung der Leute, das Blut ihrer Mitbiirger
zu vergiessen, ist anzunehmen, dass ein Theil
derselben hochanschlagen werde, um Niemand zu
treffen.

Stets wird man suchen, den Zweck mit so
wenig Blut als moglich zu erreichen. Wenn die
Salve einer kleinen Abtheilung geniigt, wird man
keine zweite folgen lassen. Schnellfeuer wird
man nur im dussersten Nothfalle und wenn Be-
waffnete von Schusswaffen Gebrauch machen an-
wenden.

Einzelne Schildwachen und Patrouillen kommen
eher in die Lage, zur Selbstvertheidigung von
ihrer Waffe ricksichtslos Gebrauch machen zu
miissen. Aus diesem Grunde ist es zweckmissig,
bei Unruhen isolirte Posten einzuziehen und keine
schwachen Patrouillen auszusenden. Patrouillen
braucht man, um den Feind auszukundschaften,
Nachrichten einzuziehen u. s. w. Dieses alles
ist bei Unruhen in einer Stadt nicht nothwendig.
Um Ansammlungen zu zerstreuen, den Verkehr
in Strassen offen zu halten, sind stets ganze Ab-
theilungen, die von Offizieren gefiihrt werden, zu
verwenden. In unserer in Nr. 14 d. J. neu ab-
gedruckten Arbeit von 1880 ist gesagt: ,Die
Patroaillen erhalten wenigstens die Stirke
einer Sektion (Zug) und werden von einem Offi-
zier gefiihrt.®

»von Wichtigkeit ist es, zur Losung der Auf-
gabe geniigende Krifte zu verwenden. Es kann
dadurch oft Blutvergiessen verhindert werden.®

Einzelne Zige geniigen in Strassen, wenn es
sich aber um Siuberung eines Platzes handelt,
muss man ganze Kompagnien und noch grossere
Abtheilungen verwenden.

Am leichtesten wird der Zweck durch kaval-
lerie erreicht. Diese muss sich aber immer in
scharfer Gangart bewegen, da die Reiter im
Schritt von den Pferden gerissen werden kdnnen.
Dieses zur Begriindung der Bestimmung auf
S. 112.

Der Fall in Fourmies hat neuerdings gezeigt,
wie unbedingt nothwendig genaue Vorschriften
iiber das Verhalten der Truppen bei Unruhen
sind ; sonst geschieht in dem einen Fall zu viel,
in dem andern zu wenig, von beiden liessen sich
in der neuesten Zeit Beispiele auffihren.

Der Truppenkommandant in Fourmies wusste,
wann er die Waffen anwenden miisse — das
franzosische Reglement hat jhm genaue Wei-
sungen gegeben. Geradezu verzweifelt ist aber
die Lage unserer Milizoffiziere in solchen Fallen.
Sie sind sich einer riesengrossen Verantwortung
bewusst und es driingt sich ihnen die Ueberzeu-
gung auf, dass, was sie auch thun mogen, die
Schuld ihnen beigemessen werde. Dabei gibt das
Reglement keinen Fingerzeig — keinen Anhalts-
punkt, der nachtriglich ibr Benehmen rechtfer-
tigen koonte. Es ist dberbaupt eine Eigenthiim-
lichkeit vieler unserer Reglemente, dass da, wo
die Schwierigkeiten anfangen, ihre Bestimmungen
aufhoren.

Im Wachtdienst ist es nicht anders, z. B. § 219
des Dienstreglements litt. g bestimmt: Leute,
welche sich bei Ausfiihrung der Consigne der
Schildwache widersetzen, soll sie arretiren u. s. w.
— Was aber geschehen soll, wenn die Loute sich
nicht arretiren lassen, ja sogar was sie thun soll,
wenn sie thitlich angegriffen wird, ist nirgends



gesagt | Man stellt einen Mann auf einen Posten,
gibt ihm einen bestimmten Auftrag und sagt
thm, dass er diesen nicht genau ausfiihren misse.
Er weiss, hinter ihm stehen die simmtlichen
scharfen Strafdrohungen des Militirstrafgesetzes
und dabei gibt ihm das Reglement keine Vor-
schrift fiir sein Verhalten in schwierigen Fillen.
Dieses ist nicht recht. Der Gesetzgeber soll die
Verantwortung nicht auf den Einzelnen wiilzen.
Es ist immer traurig, wenn bei Ausschreitun-
gen und besonders bei Widerstand gegen die
offentliche Gewalt der Soldat seine Waffe gegen
Mitbiirger gebrauchen muss. Es ist Pflicht des
Staates, dafiir zu sorgen, dass dieses nur im
Nothfall und soweit der Zweck es erfordert ge-
schehe, Wenn aber alle anderen Mittel nichts
fruchten, dann muss der Staat sein Ansehen
durch die Waffen seiner Wehrminner aufrecht
erhalten. Die Staatsgewalt darf nicht dulden,
dass ibr Jemand ungestraft Trotz biete, wenn
sie nicht die Achtung und das Ansehen im In-
und Ausland vorlieren will! E.

Bibliographie.

oAllgemeine Waffenkunde fir Infan-
terie.“ Neue Folge von 1891 von Rud. Schmidt,
eidg. Oberst. Verlag von Schmid, Francke & Co.,
Bern. Wir haben seiner Zeit dber die ,All-
gemeine Waffenkunde* des um das Waffenwesen
der Schweiz so hochverdienten Herrn Ver-
fassers, in dieser fiir die Landesvertheidigung
so hochwichtigen Materie eine Autoritéit ersten
Ranges, in dieser Zeitung ausfiihrlich berichtet
und figen heute hinzu, dass die in hocheleganter
Ausstattung und mit 5 kolorirten Kupfertafeln
sich prisentirende Neue Folge die Aufmerksam-
keit der sich um die jetzige Bewaffnung der
Armeen Europa’s interessirenden F'achméinner und
Laien in hohem Grade fesseln wird und sich
dem Hauptwerke wirdig anschliesst.

Die Gewehrfrage steht bei allen Vilkern auf
der Tagesordnung und jeder Staat glaubt sie ,am
besten® geldst zu haben. Sich iber den Stand
derselben in der allerneuesten Zeit griindlich zu
orientiren, ermdglicht der Herr Verfasser in seiner
. Neuen Folge“, welche die neuen Gewehre behan-
delt, die seit 1886 in Frankreich (1886), Italien
(1887), Tarkei (1887), Holland, Oesterreich-Un-
garn und Deutschland (1888), England, Dine-
mark, Belgien und Schweiz (1889) zu staatlicher
Einfihrung fir die Bewaffnung der Infanterie
goelangt sind. Er fasst sie zusammen in der
V. Periode, als Repetirgewehre mit Minimal-
kaliber unter 9 mm mit Verwendung rauch-
schwacher Treibmittel, eine Eintheilung, die
durch die wesentlich vermehrte Wirkungsfihig-
keit dieser Waffen und die durch die Verwen-
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dung des rauchlosen Pulvers bedingten Verinde-
rungen in der Taktik wohl gerechtfertigt ist.

Welches ist nun in der That die beste Hand-
feuerwaffe, fragt sich der Leser, nachdem er von
den verschiedenen Systemen Kenntniss genommen
hat und versucht, die Vortheile und Nachtheile
derselben gegen einander abzuwigen.

Der Herr Verfasser hat gewiss Recht, wenn
er behauptet, es sei Anmassung, diese Frage be-
dingungslos zu beantworten. Keine Armee be-
sitzt heutzutage ein Gewehr, dessen Leistungs-
fihigkeit bedeutend gegen die Bewaffnung anderer
Armeen zurlickstinde. Man soll immerhin die
eigene Waffe fiir die beste halten und sie vor
Allem griindlich keonen lernen, um ihre treffli-
chen Eigenschaften in ergiebigster Weise auszu-
niitzen, dabei sie aber nicht iiberschitzen und
namentlich der Waffe des moglichen Gegners
alle Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Mit dieser ,Neuen Folge* ist die Waffenkunde
fiir Infanterie sehr wahrscheinlich fiir einige Zeit
abgeschlossen, und die werthvolle Gabe, welche
der Verfasser der gesammten militarischen Welt
auf dem Gebiete der Handfeuerwaffen-Beschrei-
bung bietet, verdient die volle Aufmerksamkeit
aller betheiligten Kreise. Zweifelsohne wird dieses
einzig in seiner Art in der Militdr-Literatur da-
stehende Prachtwerk allerseits die Anerkennung
finden, die es in reichstem Masse verdient und
wir beglickwiinschen den Herrn Verfasser zu
dem brillanten Erfolge seiner ,Allgemeinen
Waffenkunde fiir Infanterie.* J. v. S.

Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archives (Abthei-
lung fir Kriegsgeschichte). Herausgegeben
von der Direktion des k. k. Kriegs-Archives.
Neue Folge. III. Band mit 6 Tafeln. Wien
1889, Verlag von L. W. Seidel & Sohn.
Preis 8° geh. Fr. 9. 35.

Der vorliegende Band bietet nicht weniger
Interesse als die vorhergehenden. In demselben
finden wir :

1. Den Schluss des Feldzuges am Ober-
Rhein 1638 und die Belagerung von
Breisach von Oberst von Wetzer. Wohl
selten ist eine Festung hartnickiger und, man
kann sagen, bis zu dem Aeussersten vertheidigt
worden, wie dieses bei Breisach durch den hel-
denmithigen, eisernen General-Feldzeugmeister
Freiherrn von Reinach der Fall war; dabei ist,
wie aus der Darstellung hervorgeht, fortwihrend
gegen den pflichttrenen Mann bei dem kaiser-
lichen Hof und bei der Statthalterin von Tyrol,
der Erzherzogin Claudia, intriguirt und seine
Treue verdichtigt worden.

S. 28 wird gesagt : ,Eine Untersuchung gegen
Reinach war angeordnet, es ist nicht zu ent-
rithseln, auf welchen Klagspruch hin, und wie



	Betrachtungen über den Zusammenstoss in Fourmies am 1. Mai 1891

